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Verklagt wurde hier die Deutsche Krankenversicherung (DKV), von der man sagt, sie habe 
unter allen privaten Krankenversicherungen die schlechteste Zahlungsmoral. 

Es folgt ein kurzer Auszug aus der Urteilsbegründung: 

  

“...Soweit die Beklagte [die DKV] meint sie schulde nur das was die Kassen der gesetzlich 
Versicherten oder der Beihilfestellen den Beihilfeberechtigten erstatten, entspricht dies nicht 
dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag und deckt sich auch nicht mit der Realität. 
Die Beklagte verspricht ein Höchstmaß an Leistung und eine Person, die sich privat 
krankenversichert, tut dies in der Erwartung, besser behandelt zu werden als ein gesetzlich 
Versicherter. Entsprechend entspricht es auch der Realität, dass Privatpatienten höher 
abgerechnet werden als gesetzlich Versicherte. Eben weil die gesetzlich Versicherten oder die 
Beihilfeberechtigten derartige Mehr- bzw. Besserleistungen nicht erstattet bekommen, bieten 
private Krankenversicherer, wie die Beklagte, Ergänzungstarife an um auch dem ansonsten 
nicht privat versicherten Personenkreis die Leistungen von Privatversicherten zu sichern und 
zu erstatten. Die Beklagte setzt sich damit in Widerspruch zu ihrem Selbstverständnis wenn 
sie auch Privatpatienten lediglich das erstatten möchte was gesetzlich Versicherte erhalten...” 

 

  


